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U nterstützu n gs u ntersch rift

hiermit durch meine Unterschrift die

bei der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag

Hessen

Ort, Datum

3cl Mai2orTWiesbaden, den
Der Landeswahlleiter

Lg,-"y,lu
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für das Land

DEMOKRATIE !N BEWEGUNG - DiB -
der Partei und ihre Kue bezeichnung)

(vollständig in Maschinen- oder Druckschrift ausftillen)

(Familienname) (Geburtsdatum)

(Vornamen)

Anschrift
(Straße, Hausnummer)r) (Postleitzahl, Wohnort )1)

lch bin damit für mich eine des wird.2)

(Nicht vom Untezeichner auszufüllen)

Bescheinigung des Wahlrechtsr)

Der/Die vorstehende Untezeichner/in ist Deutsche(r) im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes. Er/Sie erfüllt die sonstigen Wahl-
rechtsvoraussetzungen des § 12 des Bundeswahlgeselzes, isl nicht nach § 13 des Bundeswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschiossen und im
oben bezeichneten Land wahlberechtigt.

(Dienstsiegel)

(Ort, Datum)

(Die Gemeindebehörde)

rung an Eides statt zu erbringen.
2) wennderuntezeichnerdieBescheinigungseineswahlrechtsselbsteinholenwill,streichen.

erteilte Bescheinigung bestimmt ist. Die Wahlberechtigung des Untezeichners muJs im Zeitpunkt der Untezeichnuig gegeben sein,

(Ort, Datum) (Persönliche und handschriftliche Unterschrift)

Formblatt für eine Unterstützu n gsuntersch rift (Landes liste)

Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn sie der Untezeichner persönlich und handschriftlich geleistet hat. Unterschriften dürfen erst gesammelt
werden, wenn die Landesliste aufgestellt ist, Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. Jeder Wahlberechtigte darf mit seiner-Unterschrift nur
eine Landesliste unterstützen. Wer mehrere Landeslisten untezeichnet, macht sich nach § 108d i. V. mit § 107ä Oes Strafgesetzbuches strafbar.


